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Die polnische Regierung hat Mitte März einen Entwurf angenommen, der erneut
eine Reihe von Änderungen des Rundfunkgesetzes vorschlägt. Derzeit befasst
sich der Parlamentsausschuss für Kultur mit der Regierungsvorlage.

Als Vorkehrung gegen Medienkonzentration soll eine Regelung eingeführt werden,
die den gleichzeitigen Besitz eines landesweiten Fernseh- und Hörfunksenders
verbietet. Zudem soll es Unternehmen der Presse nicht erlaubt sein, sich an
Fernsehveranstaltern zu beteiligen; Beschränkungen mit Blick auf lokale und
regionale Hörfunkkonzessionen sind ebenfalls vorgesehen.

Außerdem ist vorgesehen, die derzeit geltenden Bestimmungen in Bezug auf die
Amtszeit der Vertreter des Rundfunk- und Fernsehrates zu ändern. Während im
Gegensatz zur Legislaturperiode des Parlaments, die 4 Jahre beträgt, bisher für
die Mitglieder des Rates eine nicht-erneuerbare Amtszeit von 6 Jahren galt, wird
jetzt eine deutliche zeitliche Ausdehnung des Mandats vorgeschlagen.
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